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bereits 266 Lehrer einverleibt. In den ersten fünf Jahren haben
die Lehrer selbst an jährlichen Einlagen die Gesamintfuinmc don
1318 Gl. beigetragen, wogegen die Kasse in eben diesen fünf
Jahren die beträchtliche Summe don 2ltill Gl, für unterstützende

Pensionen verwendete, welche Snnrme sich ans 2ck Personen ver-
theilte, nämlich 1t) alte oder untüchtig gewordene Lehrer, 6 Wittwe»

und 8 Waisen unter 16 Jahren. Jeder über 6t) Jahr alte

Lehrer erhielt als Normalpension jährlich 6t) Gl., eine Wittwe
3(> Gl. und jede Waise 15 Gl. — Wir entnehmen der Petition
noch andere Details. Neben den Beiträgen der Lehrer alimentir-
re» den Fond jährliche Zuschüsse des Erzichungsrathes, und endlich

eine Vergabung des katholische» Großralhskollegiums don
1t),t)t)t> Gl. Der Vermögensstand war Ende 1816 12.678 Gl
23 Kr. Bereits reichen indessen die disponibel» Mittel für
Auszahlung der normalmäßigen Pensionen nicht mehr hin, zumal
auch solche Lehrer von nun an pensionsfähig sein sollen, welche
bei den Konkursprüfungen wegen beschränkteren Anlagen u. s. f.
keine verlängerten Patente erhalten. ES veranlaßte dies die Dop-
pelbittc an das Kollegium um solche jährliche Beiträge, welche
die Auszahlung sämmtlicher Pensionen im statutenmäßigen
Betrag — ohne Verminderung — erlauben, oder aber um Vergabung

einer neuen Kapitals»»»»?, so daß Zinse und Einlagen in
der Folge zn gleichem Zwecke genügen. - Die Petition bringt
unter den Motive» auch folgende Vergleichung zwischen dem Klerus

und dem Lehrcrstandt »Der Pastoration des katholischen
Kantonstheilcö stehen ungefähr 16l> Geistliche vor, während der

Primarschulunterricht beiläufig 23t) rüstige Männer fordert. Die
161) geistlichen Pfründen sind mit eirea 1,866,666 Gl. dotirt; die

236 Schulen bloß niit 836,066 Gl.. Die 166 Geistlichen kennen

in der Negel keine Familiensorgen; die magern Schnllehrerbesol-

dungeii müssen vielleicht über 1666 Menschen den dürftigen
Unterhalt geben. Dem altersschwachen Geistlichen ist es möglich
gemacht, im Besitze des Psrundeinkommcns zn verbleiben und
einen Vikar zu halten. Der altersschwache Lehrer aber muß ohne

Gnade von der Stelle weichen und die ganze geringe Besoldung
einem Andern überlassen."

Solothurn. 'Arbeitsschulen. In diesem Kanton
vermehren sich alljährlich die Arbeitsschulen für Mädchen. Im Jahr



80

1840 besaß er schon 34 solche Llitstalten, unv seither sind nocl>

mehrere hinuigekommett, Der Staat gab für dieselben im ver-
wichenen Jahre eine Unterstützung von 1 j00 Fr-, also

durchschnittlich 23 Ar. 92'/s Rp, für eine. Allein auch die Gemeinden

bringen dafür ihre Opfer, und zwar geschieht dies nicht in
Folge eines Gesetzes, sondern aus freiem Willen. Das Volk siebt

also auch hier ein, was ihm frommt.

W allis Der Große Rath hat in seiner letzte» Sitzung 184 l

vein Staatsrath eine» Kredit von 13000 Fr, zur Errichtung eines

Schuliehrerseminars bewilligt.

England.
Bildungszustand des Volkes. Die Gesellschaft für den

Primarunterricht in London (IZrilisIi mal koreign 8olionl 8ociizlv)
hat einen Auszug aus den Trauuiigsregistern Englands bekannt

gemacht, aus dem hervorgeht, daß in diesem Lande die Elemen-

tarkenntuisse viel weniger verbreitet sind, als man allgemein
annimmt, Nach dem gegenwärtig bestehenden Gesetze müssen die

neuen Ehegatten ihren Trauungsaki, welcher einregistrirr wird,
selbst unterzeichnen, und wenn sie nicht schreiben können, statt

ihres Namens ein Kreuz machen. Nach deni erwähnten AuSzug
beträgt die Zahl der Personen, welche ihren Namen nicht schreiben

konnten, in fünfzehn Grafschaften und in Wallis mehr als

40 von 100; ferner in neunzehn Grafschaften, einem Theil von

Porksshire und in Wallis mehr als 3t> von 100, Auf 121,083

in England geschlossenen Ehen waren 40,587 Männer und 38,939

Frauen des Schreibens unkundig. Der Bolksunterricht ist am
meisten vernachlässigt in den Provinzen Lankash ire, Bedfordshire,

Monmoutshire und Wallis.
Im Jahr 1840 wurden in England im Ganzen 19,927

Personen wegen Perbrechen lbetonv) verurtheilt und 4!03 derselben

deporlirt. Bon diesen halten nur 390 eine Erziehung erhalten,
die sie befähigte, die Bibel zu lesen und zu verstehen; die übrigen
3713 hatten fast gar keinen Schulunterricht genossen, (Times.)
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